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RS OGH 1991/9/10 4Ob534/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1991

Norm

ABGB §91

Rechtssatz

Mit dieser durch das EheRwG (BGBl 1975/412) eingeführten, den Kernbereich der Eherechtsreform bildenden

Regelung wurde - in Abkehr vom patriarchalischen Ehemodell - den Eheleuten die Befugnis, aber auch der Auftrag zur

einvernehmlichen Gestaltung ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft erteilt.
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